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Eine bessere Vereinbarkeit von Ar-
beit und Familie ist das zentrale 
Ziel des seit 1. August 2013 gelten-

den Rechtsanspruchs auf einen Kinder-
betreuungsplatz. Um die Vorgaben zu 
erfüllen und Klagen der Eltern vorzubeu-
gen, wurden viele neue Plätze geschaf-
fen. Diese Anstrengungen würdigt unter 
anderem Dr. Gerd Landsberg, Geschäfts-
führendes Präsidialmitglied des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes: 
„Die Kommunen haben sehr viel Geld 
und Mühe investiert und ihre Betreuungs-
angebote deutlich ausgebaut. Das ist 
gar nicht hoch genug einzuschätzen an-
gesichts der vielerorts schwierigen fi-
nanziellen Lage.“ 

Laut Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend wurde der 
Ausbau vom Bund mit insgesamt 5,4 
Mrd. Euro gefördert. Diese Mittel wur-
den bisher nicht ausgeschöpft und kön-
nen noch bis Ende 2015 beantragt wer-
den. Die ehemalige Familienministerin 

Schröder meldete kurz vor Inkrafttreten 
des Rechtsanspruchs 814.000 Plätze für 
unter Dreijährige. Vergleicht man diese 
Zahl mit dem vom Deutschen Jungend-
institut hochgerechneten Bedarf von 
780.000 U3-Plätzen, könnte man zur 
Auffassung gelangen: Ist doch alles gut. 
Dass dem nicht so ist, bestätigen zahl-
reiche Eltern, Kita-Leitungen und Mitar-
beiter von Jugendämtern. 

Bedarf sehr unterschiedlich 

Das statistische Bundesamt meldete im 
März 2013 für Deutschland eine durch-
schnittliche Betreuungsquote bei U3-
Kindern von 29,3 %. Beachtlich sind die 

regionalen Unter-
schiede. Während 
in den alten Bun-
desländern der 
Durchschnitt bei 
24,2 % lag, war die 
Q u o t e  i n  O s t -
deutschland mehr 
als doppelt  so 
hoch. Spitzenreiter 
ist Sachsen-Anhalt 
(57,7 %), Schluss-
licht in dieser Sta-
tistik ist Nordrhein-
W e s t f a l e n  m i t 
knapp 20 %. Doch 
nicht nur zwischen 
Ost und West sind 

die Unterschiede groß. Der Bedarf in 
Großstädten und Ballungsräumen ist 
meist deutlich größer als in ländlichen 
Gegenden. Wie sich der starke Ausbau 
auf diese Statistiken auswirkt, wird man 
im März 2014 bei der neuen Erhebung 
sehen.

Ineffiziente Vergabe  
und Verwaltung 

Die stark gestiegene Zahl an Betreu-
ungsplätzen rückt das Problem der kom-
plizierten und unwirtschaftlichen Verga-
be und Verwaltung der Plätze in den Fo-
kus. „Eltern müssen auf ihrer Suche 
nach einem freien Platz alle in Frage 
kommenden Einrichtungen kontaktie-
ren, sich auf den Wartelisten eintragen 
und ihr Interesse an einem Platz regel-
mäßig bestätigen“, beschreibt Julia Bau-
er, Sachgebietsleiterin Kita vom Jugend-
amt in Rostock, das aufwendige und 
zeitraubende Prozedere. Manche Eltern 
– besonders in den Ballungsräumen – 
tragen sich auf zehn oder mehr Wartelis-
ten ein. Das bedeutet sowohl für Fami-
lien als auch für Kitas einen immensen 
Aufwand. Kitas wissen nicht, wie viele 
verschiedene Bewerbungen für ein Kind 
vorliegen und welchen Status diese ha-
ben. Ein weiteres Problem nennt Ger-
hard Weber, Bürgermeister der Stadt Re-
gensburg: „Die vielen Mehrfachanmel-
dungen suggerieren einen erhöhten Be-
darf, und durch die so verfälschten War-
telisten wird die Bedarfsplanung immer 
schwieriger.“

Spezialsoftware hilft 

Abhilfe schaffen können spezielle Soft-
warelösungen, die viele der geschilderten 
Arbeitsschritte automatisieren. Viele 
Kommunen setzen bereits auf solche Pro-
gramme, z. B. auf die tolina-Lösung Kita-
Planer 2. Das führt schnell zu signifi-
kanten Verbesserungen, wie Renate Treu-
tel, Leiterin des Amtes für Schule, Kinder- 
und Jugendeinrichtungen in der schles-
wig-holsteinischen Landeshauptstadt 
Kiel bestätigt: „Durch Kita-Planer 2 verfü-
gen wir über eine einheitliche Datenbasis 
und eine kombinierte Warteliste. Damit 
haben wir verlässlichere Bedarfszahlen 
und können so unser Angebot zielgerich-
tet ausbauen.“ Gerhard  Weber fasst die 
Vorteile der tolina-Software ähnlich zu-
sammen: „Es sind konkretere sozial-
räumliche Bedarfsaussagen möglich, 
und damit sind bessere Planungsgrund-
lagen gegeben.“ 

Kinderbetreuung:

Mehr Transparenz durch  
leistungsfähige	Software
Sechs	Monate	nach	Inkrafttreten	des	Rechtsanspruchs	auf	einen	Betreuungsplatz	
für	U3-Kinder	gibt	es	weiter	viele	offene	Fragen:	Gibt	es	genügend	Plätze	da,	wo	sie	
gebraucht	werden?	Wie	werden	die	freien	Plätze	familienfreundlich	und	wirtschaft-
lich	sinnvoll	vergeben	und	verwaltet?	Wie	steht	es	um	die	Qualität	der	Kinderbe-
treuung?	Hier	einige	Antworten	auf	diese	Fragen.

Kernfunktionen Kita-Planer 2

n  �ein�zentrales�Informationsportal�für�alle�Angebote
n  �elektronische�Anmeldung�des�Betreuungswunsches�über�

dieses�Portal�
n  �eine�zentrale�Warteliste�–�Dubletten�werden�erkannt��

und�berücksichtigt
n  �Stammdatenmanagement�–�nur�noch�einmaliges�Erfassen�

aller�Personendaten
n  �Berechnung�des�Elternbeitrags
n  �Berechnung�der�Förderbeträge�für�die�Einrichtungen��

(Kitafinanzierung)
n  �Dokumenterstellung�(Verträge,�Elternkommunikation)
n  �statistische�Auswertungen�zur�besseren�Bedarfsplanung
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Integraler Teil der modularen Lösung 
ist ein webbasiertes Elternportal. „Fami-
lien können sich darin schnell einen 
Überblick über die Angebote nach ihren 
Suchkriterien verschaffen und sofort 
sehen, wo es freie Plätze gibt. Zusätz-
lich können die Eltern ihre Betreuungs-
wünsche in den favorisierten Einrich-
tungen direkt über das System anmel-
den und den Status ihrer Anmeldungen 
verfolgen“, erläutert Julia Bauer die Vor-
teile für Eltern. Gerhard Weber aus Re-
gensburg ergänzt: „Das zentrale Anmel-
de- und Informationssystem ist ein be-
deutender Baustein für ein familien-
freundliches Regensburg, der die Kin-
derbetreuungssituation für die Eltern 
viel transparenter macht.“ 

Neben dem Elternportal (Modul Web-
Basis) gehören noch die Module Kita-
Basis und Kommune-Basis zur Standard-
ausstattung von Kita-Planer 2. Zusätz-
lich stehen optional die Module Kita-Fi-
nanzierung, Elternbeitragsberechnung, 
Kinder- und Jugendhilfe-Statistik und 
Personalplanung zur Verfügung. Die 
Software wird in Bayern, Hessen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Nordrhein-West-
falen, Sachsen und Schleswig-Holstein 
eingesetzt – u. a. auch von Kommunen, 
die keine eigenen Kitas haben. 

Tagespflege aufgewertet

Ein Seiteneffekt des Rechtsanspruchs ist 
die Aufwertung der Tagespflege. Tages-
mütter waren für viele Eltern oft nur eine 
Ersatz- bzw. Übergangslösung. Mittlerwei-
le werden diese Angebote aber als gleich-
wertig betrachtet. Die Bedeutung der Ta-
gespflege unterstreicht ein aktuelles Bei-
spiel aus Lübeck: „Wir haben die Tages-
pflege institutionalisiert und einen Träger-
verbund geschaffen. Dieser berät Eltern, 
kümmert sich um die Vermittlung und Ver-
gabe von Plätzen und realisiert die Eltern-
beiträge und das Auszahlen der Vergütung 
an die Tagespflegepersonen“, erläutert 
Klaus-Peter Jürgensen, der in der Hanse-
stadt für die finanzielle Förderung der Ki-
ta-Träger verantwortlich ist. Für Jürgensen 
ist die Integration der Tagespflege in die 
Software Kita-Planer 2 folgerichtig und ein 
wichtiges Leistungsmerkmal. 

Wegweisende Gerichtsurteile 

Auch in der Rechtsprechung wird die 
Gleichwertigkeit bestätigt, wie ein Urteil 
des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-
Westfalen vom 14. August 2013 zeigt 
(Aktenzeichen 12 B 
793/13). Hier heißt es 
sinngemäß, dass der 
Jugendhilfeträger auch 
dann den Rechtsan-
spruch auf U3-Betreu-
ung erfüllt, wenn er ei-
nen freien, bedarfsge-
rechten und wohnort-
nahen Betreuungs-
platz bei einer Tages-
mutter anbietet. 

Die von einigen Ex-
perten befürchtete Kla-
gewelle ist ausge-
blieben. Das liegt si-
cher am massiven 
Platzausbau. Zudem 
gab es einige rich-
tungsweisende Ge-
richtsurteile, an denen sich Kommunen 
wie Eltern orientieren können und die 
vielleicht weitere Klagen vermieden ha-
ben. Neben dem bereits genannten Ur-
teil wurde ein anderes wichtiges Urteil 
am 12. September 2013 vom Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig gefällt (Ak-
tenzeichen 5 C 35.12). Demnach hat ein 
Kind, dessen Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz von der Kommune nicht 
erfüllt wurde, unter bestimmten Voraus-
setzungen Anspruch darauf, dass die 
Aufwendungen der Eltern für die Unter-
bringung in einer privaten Betreuungs-
einrichtung von der Kommune ersetzt 
werden.  

Standortfaktor Kitaplatz

Fakt ist, dass sechs Monaten nach In-
krafttreten des Rechtsanspruchs bereits 
sehr viel erreicht wurde. Doch dieser 
Prozess ist sicher noch nicht abgeschlos-
sen. Der Ausbau muss weitergehen, je 
nach den regionalen Besonderheiten. 
Denn selbst in den vergleichsweise gut 
aufgestellten Regionen wird der Bedarf 
aktuell noch nicht voll gedeckt. Auch bei 

der Verwaltung und Vergabe der Betreu-
ungsplätze gibt es sehr gute Lösungs-
wege. Softwareanwendungen wie Kita-
Planer 2 helfen Eltern, Kitas, Trägern und 
Kommunen. Sie sind ein wichtiger und 
überfälliger Schritt in Richtung einer 

besseren Vereinbarkeit von Arbeit und 
Familie und darüber hinaus auch ein be-
deutender Standortfaktor.  

Qualität nicht vernachlässigen

Bei all den positiven Zahlen zum Aus-
bau der Betreuungsplätze darf aber die 
Qualität der pädagogischen Arbeit nicht 
außer Acht gelassen werden. Das unter-
streicht Marian Drawitz, stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender der Deut-
schen Kinderhilfe: „Nicht nur die Quan-
tität, sondern besonders die Qualität in 
der Betreuung unserer Kinder ist wich-
tig. Dazu brauchen wir genügend moti-
viertes Erziehungspersonal mit einer 
erstklassigen pädagogischen Ausbil-
dung. Außerdem sind ein besseres ge-
sellschaftliches Ansehen des Erzieher-
berufs und eine leistungsgerechte Be-
zahlung notwendig. Hinzu kommen die 
baulichen und infrastrukturellen Rah-
menbedingungen der Einrichtungen. 
‚Container-Kitas‘ dürfen wirklich nur ei-
ne Übergangslösung sein.“

Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter www.kita-planer.de.
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